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Der IT-Planungsrat hat seit der letzten Berichterstattung an die IMK zwei Sitzungen am 

23.06.2021 (35. Sitzung) und am 29.10.2021 (36. Sitzung) abgehalten. In diesem Jahr hat die 

Freie und Hansestadt Hamburg den Vorsitz im IT-Planungsrat, der durch Herrn Staatsrat Jan 

Pörksen, Chef der Senatskanzlei, ausgeübt wird.  

Schwerpunktthemen der Sitzung waren u. a. die OZG-Umsetzung, die Registermodernisie-

rung sowie die Beschleunigung der Digitalisierung mittels einer digitalisierungsfreundlichen 

Weiterentwicklung des Rechts und einer konsequenten Ausrichtung an den Bedürfnissen 

von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen.  

 

1 Schwerpunktthemen  

1.1. OZG-Umsetzung 

1.1.1 Konjunkturpaket und OZG-Umsetzung  

Das Konjunkturpaket hat der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) weiteren Schub 

verliehen. Dem Digitalisierungsprogramm Föderal, in dem sich die Länder aktiv einbringen, 

sind im Rahmen des Konjunkturpakets ein Anteil von 1,5 Mrd. Euro von insgesamt 3 Mrd. Euro 

für die Leistungsdigitalisierung zur Verfügung gestellt worden. Für eine Reihe von Umset-

zungsprojekten sind bereits Mittel bereitgestellt, bei zahlreichen weiteren steht dies unmit-

telbar bevor.  

Neben dem bereits vom Bund und allen Ländern geschlossenen Dachabkommen gehört der 

Abschluss von Einzelvereinbarungen zwischen den federführenden Bundesressorts und Län-

dern sowie das Einreichen von Projektanträgen zu den Voraussetzungen für die Nutzung von 

Konjunkturpaketmitteln. Von insgesamt 41 Einzelvereinbarungen sind 28 bereits geschlossen, 

weitere 13 befinden sich in der Finalisierung (Stand: 29.10.2021). Von den derzeit 119 geplan-

ten Projektanträgen sind zudem bereits 95 von den Ländern erstellt. Für insgesamt 62 Projek-

tanträge aus zehn der 14 Themenfelder stehen bereits Mittel bereit.  
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In der 35. Sitzung wurde zudem ein grundlegendes Kostenmodell sowie mögliche Verteil-

schlüssel für die Finanzierung von EfA-Leistungen beschlossen (Anlage 1)1. 

Mit dem nahenden Abschluss der Operationalisierung rückt nun die Leistungsdigitalisierung 

nach dem „Einer-für-Alle“-Prinzip (EfA) verstärkt in den Vordergrund, d. h. die Umsetzung in 

einem Land mit anschließender Nachnutzung in den übrigen Ländern. Die Vorteile des EfA-

Prinzips werden in der Praxis bereits durch einige Pilotvorhaben erfolgreich demonstriert. Ein 

Beispiel ist die Leistung BAföG. An die EfA-Leistung sind in den vergangenen Monaten sukzes-

sive weitere Länder angeschlossen worden, sodass der Online-Service ab Herbst 2021 von al-

len Bundesländern genutzt wird.  

Seit August ist eine weitere Ausbaustufe des OZG-Dashboards2 online. Sie beinhaltet eine in-

teraktive Kartendarstellung verfügbarer Online-Dienste auf Bundes-, Länder und Kommunal-

ebene. Als Datengrundlage dient das Online-Gateway des Portalverbunds. Dies ermöglicht 

eine regelmäßige Datenaktualisierung und damit einen aktuellen, öffentlich einsehbaren 

Stand über die Online-Verfügbarkeiten. Eine weitere Ausbaustufe zur Darstellung der Nutzer-

zufriedenheit soll zeitnah umgesetzt werden.  

1.1.2 Kommunale Nachnutzung von EfA-Leistungen 

Ein wichtiges Signal bzgl. der OZG-Umsetzung in Richtung Kommunen ist der Beschluss des IT-

Planungsrats in seiner 36. Sitzung, einen virtuellen Marktplatz aufzubauen, der eine Nachnut-

zung von Online-Diensten nach dem EfA-Prinzip auch für die Kommunen ermöglicht. Mit der 

Umsetzung solch eines ganzheitlichen EfA-Nachnutzugsmodells wurde die govdigital eG be-

auftragt, die aktuell über ihre 20 Genossenschaftsmitglieder bundesweit rund 65 Prozent aller 

Kommunen erreicht. Ziel ist es, einen anbieteroffenen Marktplatz zu gestalten, in dem auch 

Leistungsangebote anderer Nachnutzungsmodelle, wie zum Beispiel der von der FITKO (Föde-

rale IT-Kooperation) betreute FIT-Store, angeboten werden können. Über den FIT-Store wer-

den zentral durch die FITKO betriebsbereite Online-Leistungen zu standardisierten Vertrags-

bedingungen eingekauft, im FIT-Store angeboten und an nachnutzungsinteressierte Länder 

                                                      
1 Beschluss 2021/24 
2 https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/umsetzung/ozg-dashboard/ozg-dashboard-node.html  

https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/umsetzung/ozg-dashboard/ozg-dashboard-node.html
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weiterverkauft. Die govdigital und die FITKO werden eng zusammenarbeiten, um den FIT-

Store als Bestandteil des neuen Marktplatzes fortzuführen und weiterzuentwickeln. 

1.2 Registermodernisierung 

Der IT-Planungsrat hat am 17. März 2021 das vom Koordinierungsprojekt Registermodernisie-

rung erarbeitete Zielbild der Registermodernisierung beschlossen. Um eine konzertierte Um-

setzung der Registermodernisierung zu ermöglichen, wurde im IT-Planungsrat mit Beschluss 

vom 23. Juni 2021 die Einrichtung des Projektes „Gesamtsteuerung Registermodernisierung“ 

beschlossen. Unter Federführung des Bundes (Bundesministerium des Innern, für Bau und 

Heimat (BMI)) sowie der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg und Nordrhein-West-

falen soll im Rahmen eines übergreifenden Programmmanagements die Umsetzung aller Teil-

projekte der Registermodernisierung vorangetrieben werden. 

Das Projekt hat zur 36. Sitzung einen Bericht zum Umsetzungsstand vorgelegt. Fokus hierbei 

liegt auf den durch die Federführenden definierten Zielen 2021 zur Aufnahme der inhaltlichen 

Arbeit, dem Stand des Aufbaus der Steuerungsstrukturen, dem Vorgehen zur Integration der 

Teilprojekte, aktuellen Pilotierungsvorhaben sowie dem Stand zur Umsetzung zum Art. 14 der 

SDG-Verordnung.  

Daneben wurde eine vorläufige Schätzung des Ressourcenbedarfes zum Aufbau und Betrieb 

einer Gesamtsteuerung Registermodernisierung vorgelegt, welcher perspektivisch als Bund-

Länder-Vorhaben durch ein Budget zur Programmsteuerung des IT-Planungsrats zu decken ist. 

Darüber hinaus fallen zur Umsetzung des Gesamtvorhabens Registermodernisierung auf 

Ebene Bund, Länder und Kommunen in den nächsten Jahren weiterführende Aufwände zur 

Realisierung des Zielbildes der Registermodernisierung an. Im Rahmen der Abstimmungen zu 

diesem Zielbild und zum Konzept Gesamtsteuerung Registermodernisierung wurde von Län-

derseite eine Bezifferung der zu erwartenden Aufwände zum Zwecke der Haushaltsvorsorge 

erbeten. Zur Abschätzung dieser Aufwände wurde daher ein Entwurf für ein Aufwandsschätz-

modell (ASM) entwickelt. Die über das ASM geschätzten Gesamtaufwände sollen im nächsten 

Schritt mit Bund und Ländern unter Einbeziehung kommunaler Expertise validiert werden.  

Da die zur Verfügung gestellten Mittel aus dem Konjunkturpaket des Bundes für die Umset-

zung des Registermodernisierungsgesetzes für die im ASM abgedeckten Aufwände zur Reali-
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sierung des Gesamtvorhabens nicht ausreichen werden, soll der weiterführende Finanzie-

rungsbedarf auf Basis des ASM im Weiteren validiert und für die weitere Haushaltsvorsorge 

herangezogen werden. 

Insgesamt sollte berücksichtigt werden, dass die Registermodernisierung in ihrer Komplexi-

tät ein ähnlich großes Vorhaben wie die Umsetzung des OZG darstellen dürfte. 

Die Fachministerkonferenzen sind in die Umsetzung der Registermodernisierung einzubezie-

hen und sollten diese aktiv begleiten, da Register unterschiedlicher Fachbereiche betroffen 

sind. Die bereits von einigen Fachministerkonferenzen beschlossenen Digitalisierungsstrate-

gien müssen im Zuge der Gesamtsteuerung Registermodernisierung an die neu zu errich-

tende, fachübergreifende Once-Only-Architektur angebunden werden. Von den Fachberei-

chen zu berücksichtigen sind hierbei auch die in der 36. Sitzung unter TOP 07 beschlossenen 

„Föderalen IT-Architekturrichtlinien“ (Anlage 2)3. Durch die Benennung von Ansprechpartnern 

seitens der Fachministerkonferenzen soll eine kontinuierliche Begleitung des Gesamtvorha-

bens gewährleistet werden. 

1.3 Beschleunigung der Digitalisierung und Digitaltauglichkeit von Gesetzen 

In der 36. Sitzung wurden Empfehlungen zur Beschleunigung der Digitalisierung der Verwal-

tung beschlossen, die der neuen Bundesregierung und den Regierungen der Länder übermit-

telt werden sollen. Diese Empfehlungen beziehen sich insbesondere auf die Weiterentwick-

lung der Digitaltauglichkeit der Verwaltung. Sie liegen diesem Bericht als Anlage 34 bei. 

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und die Registermodernisierung haben das Be-

wusstsein gestärkt, dass die Verwaltungsdigitalisierung einen grundlegenden Transformati-

onsprozess ausgelöst hat, der ganzheitliches Denken und Handeln auf allen staatlichen Ebe-

nen erfordert. Die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer, die Wirtschaftlichkeit von digi-

talisierten Verfahren und die finanzielle Förderung von Digitalisierungsprojekten beschleuni-

gen diesen Veränderungsprozess erheblich. Der Übergang zu einem vorrangig digitalen Ver-

waltungshandeln stellt jedoch eine erhebliche Herausforderung dar, die nicht ohne eine Wei-

terentwicklung des Rechts bewältigt werden können. 

                                                      
3 Beschluss 2021/37 
4 Beschluss 2021/34 
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Um grundsätzliche Digitalisierungshemmnisse abzubauen, sind daher schnelle einfache, digi-

tal- und praxistaugliche Verwaltungsprozesse zu entwickeln. Die Optimierung interner Abläufe 

durch zeitgemäße digitale Lösungen kommt den Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen zu-

gute. So soll zum Beispiel die technische und rechtliche Gleichstellung von digitalen und 

schriftlichen Nachweisen geprüft werden. Außerdem geht es um die praktische Umsetzung 

bei der Vereinheitlichung von Rechtsbegriffen. Beispielhaft kann hier der in der 35. Sitzung 

getroffene Beschluss zum Thema „Digitale Datenaustauschverfahren und Einkommensbe-

griff“ genannt werden (Anlage 4)5.  

1.4 Deutsche Verwaltungscloud-Strategie und Zentrum für Digitale Souveränität 

(ZenDiS) 

Die im Oktober 2020 durch den IT-PLR beschlossene Deutsche Verwaltungscloud-Strategie 

(DVS) soll gemeinsame Standards und offene Schnittstellen für Cloud-Lösungen der Öffentli-

chen Verwaltung schaffen, um übergreifend eine interoperable sowie modulare föderale 

Cloud-Infrastruktur zu etablieren. Die Arbeitsgruppe „Cloud-Computing und Digitale Souverä-

nität“ hat ein Rahmenwerk der Zielarchitektur für die DVS erarbeitet, welche in der 36. Sitzung 

beschlossen worden ist.  

Auch wurde in der 36. Sitzung die Weiterentwicklung des Organisationskonzepts „Zentrums 

für Digitale Souveränität“ beschlossenen. Hiermit bestätigt der IT-Planungsrat die grundsätz-

liche Notwendigkeit zur Etablierung einer zentralen, koordinierenden Stelle zur Förderung von 

Open Source Software (OSS) in der Öffentlichen Verwaltung. 

Beide Entscheidungen stellen einen wichtigen Beitrag im Bereich der Digitalen Souveränität 

dar und sind wesentliche Maßnahmen innerhalb der beschlossenen Strategie zur Stärkung der 

Digitalen Souveränität der IT der Öffentlichen Verwaltung (vgl. Entscheidung 2021/09). 

 

                                                      
5 Beschluss 2021/27, für das in der Anlage genannte Gutachten des Normenkontrollrats siehe auch 
https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2021-27  

https://www.it-planungsrat.de/beschluss/beschluss-2021-27
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2 Informationssicherheit 

2.1 Umsetzung des Verbindlichen Meldeverfahrens zum Informationsaustausch über IT-

Sicherheitsvorfälle 

Der IT-Planungsrat hat turnusmäßig in der 35. Sitzung den Bericht der AG Informationssicher-

heit zur Umsetzung des Verbindlichen Meldeverfahrens zum Informationsaustausch über IT-

Sicherheitsvorfälle im Verwaltungs-CERT-Verbund (VCV) zur Kenntnis genommen. Er bittet die 

Mitglieder des IT-Planungsrats, für den Meldestandard in Bund und Ländern zu werben und 

für eine Einhaltung der Meldepflicht Sorge zu tragen. 

2.2 Anforderungskatalog zur Informationssicherheit bei der Ermittlung des vorläufigen 

Wahlergebnisses bundesweiter parlamentarischer Wahlen 

Im Rahmen hybrider Bedrohungen können mögliche Versuche der Einflussnahme fremder 

Staaten auf die Bundestagswahl und damit einhergehend (Cyber-)Angriffe auf die Wahl nicht 

ausgeschlossen werden. Die zeitgerechte und korrekte Ermittlung des vorläufigen Wahlergeb-

nisses hat herausragende Bedeutung für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Ordnungsmä-

ßigkeit der Wahl insgesamt. Eine Manipulation oder Verzögerung der Ergebnisermittlung 

würde dieses Vertrauen nachhaltig erschüttern. 

Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik 

(BSI), der Landeswahlleitungen und des Bundeswahlleiters unter Beteiligung der kommunalen 

Spitzenverbände hat daher einen „Anforderungskatalog zur Informationssicherheit bei der Er-

mittlung des vorläufigen Wahlergebnisses bundesweiter parlamentarischer Wahlen“ erstellt. 

Den beteiligten Wahlorganen und –behörden wurde mit Beschluss in der 35. Sitzung empfoh-

len, diesen Anforderungskatalog umzusetzen. 
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3 Änderung des E-Government-Gesetzes und Einführung 

des Gesetzes für die Nutzung von Daten des öffentlichen 

Sektors  

Die Geschäfts- und Koordinierungsstelle GovData hat Vorschläge unterbreitet, wie das Gesetz 

für die Nutzung von Daten des öffentlichen Sektors (Datennutzungsgesetz (DNG)) in Deutsch-

land sinnvoll umgesetzt werden kann. Noch nicht alle Länder sind der Verwaltungsvereinba-

rung GovData beigetreten und haben in der Folge aktuell keinen Zugang zu GovData. Des Wei-

teren ist auf der Grundlage des DNG mit einer Veröffentlichung von Daten in größerem Maße 

zu rechnen, zu denen die jeweiligen Metadaten auf GovData zu veröffentlichen sind. Dies ist 

organisatorisch und finanziell durch GovData in der derzeitigen Struktur nicht leistbar.  

Vor diesem Hintergrund wurde in der 36. Sitzung beschlossen, dass - soweit noch nicht vor-

handen - vom Bund und den Ländern Schnittstellen bzw. Übergabepunkte bereitgestellt wer-

den, mit denen die Metadaten, die in Umsetzung des DNG bei GovData veröffentlicht werden 

sollen, gebündelt und strukturiert bereitgestellt werden. Für die Länder, denen der Aufbau 

einer Schnittstelle bzw. eines Übergabepunktes nicht möglich ist, wird die Geschäfts- und Ko-

ordinierungsstelle GovData in Abstimmung mit der FITKO ein verursachungsgerechtes Kosten-

modell für die Länder ohne zentralen Datenübergabepunkt auf der Basis der Daten des kom-

menden Jahres zur Verfügung stellen. Zudem werde alle Länder gebeten, soweit noch nicht 

erfolgt, bis spätestens 31.12.2021 der Verwaltungsvereinbarung GovData beizutreten. 

 

4 Anlagen 

1. Kostenmodell und Verteilschlüssel für Finanzierung von EfA-Leistungen 

2. Föderale IT-Architekturrichtlinien 

3. Empfehlungen zur Beschleunigung der Digitalisierung 

4. Steckbrief „Digitale Datenaustauschverfahren und Einkommensbegriff“ 
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